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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)

Drs.-Nr.: 7/7057

Thema: „Internationales Skatblatt“ des Sächsischen Ausländerbe-

auftragten

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Am 05.07.2021 informierte der Sächsische Ausländerbeauftragte,

Geert Mackenroth, darüber, dass er ein ‚Internationales Skatblatt‘, un-
ter dem Motto ‚Integration ist Trumpf‘, herausgegeben hat. Besonder-

heit des Kartensets sei, dass die ,Kartenwerte jeweils zu einer Hälfte
im deutschen und zur anderen Hälfte im französischen Blatt abgebildet

werden‘ und, dass ,die Spielanleitung in sechs verschiedenen Spra-
chen‘ beiliege. Die von Steuergeldern finanzierten Kartensets wurden
u.a. in zweifacher Ausführung an die Mitglieder des Sächsischen Land-

tags verteilt.

Der Sächsische Ausländerbeauftragte ist in der Ausübung seiner Tä-
tigkeit zwar weisungsfrei und nicht der Staatsregierung zugehörig, es
stellt sich dennoch die Frage der korrekten Zuständigkeiten und staat-
lichen, steuergeldfinanzierten, Aufgabenwahrnehmung auf Landes-

ebene.“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Hat die Staatsregierung Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, wie

viele der o.g. ,,Skat-Kartensets“ von dem Sächsischen Ausländerbe-
auftragten bereits hergestellt und verteilt worden lassen sind sowie in
welchem Umfang dies zukünftig noch angedacht ist oder hat die
Staatsregierung bereits Kenntnis zu dieser Frage? Wenn ja, welche?
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Frage 2:

Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung dahingehend, welche Kosten für
die Herstellung und Verteilung der 0.9. „Skat-Kartensets“ entstanden sind und

noch zu enrvarten sind; sofern sie keine Erkenntnisse dazu hat, hat sie Interesse

daran, entsprechende in Erfahrung zu bringen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-
lungen vor. lm Ubrigen wird auf die Regelungen in den § 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1 Ge-
setz über den Sächsischen Ausländerbeauftragten (SächsAusIBeauftrG) verwiesen.

Nach § 3 Absatz 1 SächsAusIBeauftrG wird der Sächsische Ausländerbeauftragte

(SAB) nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig. Nach § 4
Absatz 1 SächsAuslBeauftrG ist er in der Ausübung seiner Tätigkeit unabhängig, wei-
sungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen.

Die Staatsregierung als Spitze der gesetzesvoilziehenden Gewalt, Artikel 59 Absatz 1

Satz 1, Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Sächsische Verfassung respektiert den dem SAB

durch Gesetz eingeräumten Ermessensspielraum bei der Wahrnehmung seiner Aufga-
ben. Die dem SAB vom Sächsischen Landtag zugewiesenen Haushaltsmittel dienen
auch der Öffentlichkeitsarbeit des SAB.

Frage 3:

Gab es zwischen der Staatsregierung und dem Sächsischen Ausländerbeauftrag-
ten einen Austausch bzw. eine Absprache hinsichtlich der Konzeption und Her-
stellung der 0.9. „Skat-Kartensets“? Wenn ja, wann und in welchem Umfang?

Nein.

Frage 4:

lst der Staatsregierung bekannt, ob 0.9. ,,Skat-Kartensets“ über weitere staatli-

che Stellen in Sachsen verteilt werden? Wenn ja, von welchen, in welchem Um-
fang und mit welcher Kostenverursachung?

Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

Frage 5:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung zu der Frage, in wie fern es Aufga-

be des Sächsischen Ausländerbeauftragen ist bzw. in dessen Zuständigkeit fällt,

Skat-Kartensets herstellen und verteilen zu lassen?

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Die Frage ist auf eine Bewertung gerichtet, die die Staatsregierung bisher nicht getrof-

fen hat. Zur Abgabe einer Bewertung ist die Staatsregierung nicht verpflichtet.

Das Fragerecht dient nach Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nicht dazu,
die Staatsregierung zu einer Bewertung anzuhalten, die der Abgeordnete für geboten

hält, sondern nur dazu, den Abgeordneten Informationen zu verschaffen

(SächsVerfGH, Urteil vom 22. April 2004, Vf. 44-l-03).
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So liegt der Fall hier. Der Fragesteller begehrt von der Staatsregierung eine rechtliche
Beurteilung der Frage, ob die Herstellung und Verteilung von Kartensets in den Zu-

ständigkeitsbereich des SAB fällt.

  
. Dr. Roland Wöller
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